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SCHWEINDORF – Henriette
Eisenacher feiert ihren 84.
Geburtstag.

c

GEBURTSTAGE

DORNUMERSIEL – Reethaus,
20 Uhr: Konzert mit den Sie-
ler Wichtern un Jungs.

c

TERMINE

Mühlenfreunde
NENNDORF/AH – Die Müh-
lenfreunde Holtriem treffen
sich jeweils am vorletzten
Freitag im Monat. Das
nächste Treffen findet mor-
gen um 18 Uhr in der Mühle
Nenndorf statt. Hierzu lädt
der Verein alle Mitglieder
und Mühlenfreunde ein. Er
will Rückschau halten, bit-
tet aber auch, mit neuen
Vorschlägen in Sachen
Mühle zu überraschen.

c

KURZ NOTIERT

Neuer Radweg
wird am Sonntag
eröffnet
MIDDELS/AH – Am Sonntag, 24.
Juni, wird der neue Radweg
von Langefeld nach Speken-
dorf freigegeben. Mit zwei
Fahrradkorsos und großem
Rahmenprogramm soll gefei-
ert werden. Während der eine
Fahrradkorso in Langefeld bei
Krull losfährt, geht es in Spe-
kendorf bei der Schule los. Bei-
de starten um 10 Uhr. Sie tref-
fen sich um 11 Uhr beim
Feuerwehrhaus in Middels. Be-
vor Landrat Harm-Uwe Weber
den Radweg mittags offiziell
freigibt, findet um 11 Uhr ein
Gottesdienst mit dem Posau-
nenchor statt. Bei der Veran-
staltung werden unter ande-
rem Kindergarten, Grundschu-
le, Handorgelspölers, Feuer-
wehrchor, Blumenhofmusi-
kanten und der Musikzug Mid-
dels ihre Auftritte haben. Eine
Hüpfburg und Spaß für die
Kinder sowie leckeres vom
Grill, Tee, Kaffee und Kuchen
runden das Programm ab.

Freispruch nach Zweifeln
GERICHT Angeklagtem aus Dornum Vergewaltigung vorgeworfen

Die Aussage des
vermeintlichen Opfers sei
nicht zweifelsfrei als
glaubhaft zu bewerten.
DORNUM/AURICH/MARI – Dem
Angeklagten aus Dornum
schien eine Zentnerlast von
den Schultern zu fallen und er
konnte die Tränen der Erleich-
terung kaum zurückhalten, als
Richter Werner Brederlow, Vor-
sitzender der großen Jugend-
kammer des Landgerichts Au-
rich, im Berufungsprozess we-
gen Vergewaltigung das Urteil
verkündete: Freispruch. Damit
findet das Verfahren nach
zweijähriger Dauer wohl ein
endgültiges Ende. Denn auf
Freispruch hatten nicht nur die
Verteidiger Jens Möckel (Ol-
denburg) und Mareke Gnap-
feus (Norden), sondern auch
Oberstaatsanwältin Annette
Hüfner und sogar die Anwältin
des vermeintlichen Opfers,
Tanja Zimmermann (Aurich),
plädiert.

Drei Jahre Freiheitsstrafe, so
hatte im Juni 2010 das Urteil
des Jugendschöffengerichts
Aurich gelautet. Die Amtsrich-
terin war der Aussage des zur

Tatzeit 17-jährigen vermeintli-
chen Opfers aus Friedeburg ge-
folgt. Danach soll der heute 27-
Jährige Angeklagte das Mäd-
chen bei einem Disco-Besuch
in Middels nach draußen zum
Rauchen begleitet haben. Erst
soll es zu einvernehmlichen
Küssen gekommen sein. Dann,
so behauptete die junge Frau,
habe der Angeklagte sie auf
einer Rasenfläche in der Nähe
der Diskothek vergewaltigt.

Erst auf Nachfragen einer
Freundin und einer Arbeitskol-
legen sprach die junge Frau
von Vergewaltigung. Erst auf
Drängen der Frauen erstattete
sie Anzeige gegen den Dor-
numer. Der aber hatte den Vor-
wurf stets bestritten. Er sagte
nur, dass es einvernehmlichen
Geschlechtsverkehr gegeben
habe.

Vor knapp einem Jahr fand
der erste Berufungsprozess in
Aurich statt, wurde aber ver-
tagt, nachdem die Kammer das
vermeintliche Opfer gehört
hatte. Auf viele Fragen wusste
die Friedeburgerin keine Ant-
wort. Schließlich war sie zu gar
keiner Aussage mehr fähig. Da-
raufhin gab die Berufungskam-
mer ein Glaubwürdigkeitsgut-

achten in Auftrag. Die Psycho-
login kam zu dem Schluss, dass
die Aussage des vermeintli-
chen Opfers nicht zweifelsfrei
als glaubhaft zu bewerten sei.
Es sei denkbar, dass die junge
Frau aus verschiedenen Grün-
den falsche Angaben gemacht
habe. Möglicherweise habe sie
vor ihren Freunden in einem
besseren Licht dastehen wol-
len. Auch könne Scham oder
die Angst vor dem Arbeits-
platzverlust eine Rolle gespielt
haben. Es sei aber auch nicht
auszuschließen, dass sich alles
so abgespielt habe, wie die
Friedeburgerin behauptet ha-
be.

Doch die Zweifel am Wahr-
heitsgehalt und an der Glaub-
haftigkeit ihrer Aussage gaben
den Ausschlag. Die Beweislage
reichte somit für eine Verurtei-
lung nicht aus. „Es ist ein Frei-
spruch aus Mangel an Bewei-
sen, ein Freispruch zweiter
Klasse, denn wir haben keine
ausreichende Basis für eine
Verurteilung“, sagte Richter
Werner Brederlow in der
Urteilsbegründung. Dem An-
geklagten wird es letztlich egal
sein. Für ihn zählt, dass er
nicht ins Gefängnis muss.

NEUER KIRCHENVORSTAND FÜR WESTERHOLT

Mit einem Gottesdienst wurde die Einführung
des neuen Kirchenvorstands der ev.-luth.
Friedens-Kirchengemeinde Westerholt gefei-
ert. Pastor Albert Lübben mit dem neuen Vor-

stand: (v. l.) Johannes Wurpts, Erika Osten-
dorp, Katharina Fleßner, Erika Freese, Ste-
fan Tute, Adele Gerdes, Angelika Bautz, Ed-
gar Rabenstein und Manfred Higgen. BILD: PRIVAT


